
Gemeinde Stetten  

8234 Stetten 

 

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir laden Sie ein an der Gemeindever-

sammlung vom 

 

Dienstag, 5. Mai 2026, 20.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Stetten 
 

teilzunehmen. 
 

 

Traktanden  
 

1. Bericht und Antrag Jahresrechnung 2025 

2. Beitritt zum Zweckverband Abwasserverband Röti: 

2.1 Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis von der Vorlage des Gemeinderates vom 

07.04.2026 betreffend Beitritt zum «Abwasserverband Röti». 

2.2 Die Gemeindeversammlung genehmigt den Entwurf der Verbandsordnung gemäss 

Beilage 1 und stimmt dem Beitritt zum «Abwasserverband Röti» zu 

 -> Beschlussziffer 2.2 steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bisherigen vier Verbandsgemein-

den Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall, Feuerthalen und Flurlingen zur Reorganisation des Klär-

anlageverbandes und bedingt das rechtskräftige Zustandekommen des «Abwasserverbands Röti».  

 -> Beschlussziffer 2.2 bedarf gemäss Art. 105 Abs. 3 Gemeindegesetz der Genehmigung durch den Re-

gierungsrat.  
 

Im Anschluss 
 

- Mitteilungen aus den Referaten 
 

 

Sind Sie schon digital unterwegs? 

Diese Einladung, detaillierte Berichte sowie alle anderen 

Publikationen des Gemeinderates finden Sie immer auf  

unserer Homepage zum Lesen oder Download. 
 

 

  



Die Teilnahme an der Gemeindeversammlung ist für alle Stimmberechtigten vom 18. bis zum 

65. Altersjahr obligatorisch. Wer diese Pflicht unentschuldigt versäumt, hat eine Busse von 

CHF 6.– zu bezahlen. Wer seinen Stimmausweis spätestens innert 3 Tagen nach der Ver-

sammlung auf der Gemeindekanzlei abgibt, gilt als entschuldigt.  

 

In der Gemeinde wohnhafte Personen oder die im Dienst der Gemeinde stehenden Personen, 

die nicht stimmberechtigt sind und die, bei der Versammlung angemeldeten, Medienvertreter 

können der Versammlung als Zuhörer beiwohnen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Gemein-

deversammlung.  

 

Ihr Gemeinderat Stetten  
 

 

Gut organisiert?  

Wir auch! Der WhatsApp-Kanal der Gemeinde ist 

sehr beliebt: Reminder für Info-Anlässe, Wahlen und 

Abstimmungen. Alle Publikationen des Gemeinderates  

elektronisch (und das bevor sie überhaupt im Briefkasten  

sind). Wollen Sie auch direkt auf dem Handy informiert 

werden? Via QR-Code geht’s direkt zum Kanal.  

 

-> Das Abonnieren ist anonym. Weder andere Abonnenten noch wir sehen, wer den Kanal hinzugefügt hat. 

 

Berichte und Anträge des Gemeinderates  

 

Anbei stellen wir Ihnen die Kurzfassung zur Jahresrechnung 2025, sowie zum Beitritt Zweck-

verband Abwasserverband Röti zu. Im kürzlich erschienene Gemeinde-Info konnten bereits 

Berichte dazu gelesen werden. Detaillierte Unterlagen können spätestens 10 Tage vor der 

Versammlung in der Gemeindeverwaltung oder online auf der Homepage der Gemeinde be-

zogen werden. Die Traktanden werden selbstverständlich an der Gemeindeversammlung 

nochmals ausführlich erläutert.  

 

  



1. Kurzfassung Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Stetten  
 

Erfolgsrechnung   

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) 
Rechnung 2025 

Aufwand Ertrag 
  

    

0 Allgemeine Verwaltung  1'284'336.39  80'264.15  

1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit  393'293.98  171'374.85  

2  Bildung  2'360'189.95  23'810.40  

3  Kultur, Sport, Freizeit und Kirche  49'588.87  9'059.54  

4  Gesundheit  444'600.28  216'376.80  

5  Soziale Sicherheit  735'408.60  1'760.00  

6  Verkehr und Nachrichtenübermittlung  199'844.10  146'426.67  

7  Umweltschutz und Raumordnung  410'488.02  376'004.97  

8  Volkswirtschaft  36'673.05  25'876.00  

9  Finanzen und Steuern  198'813.54  4'665'680.68  

    

 
Total Aufwand / Ertrag  

 

6'113'236.78 

 

5'716'634.06 

 

 
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss  0.00  396'602.72  

 
Total   6'113'236.78  6'113'236.78  

================================================================ 

  



 

Investitionsrechnung   

  Rechnung 2025  

0291  Verwaltungsliegenschaften  
 

51'283.80  

1500 

 

Feuerwehr 

 
 

58'858.60 

 

2170 

 

Schulliegenschaften 

 
 

101'213.15 

 

3420 

 

Freizeit 

 
 

16'091.00 

 

7201 

 

Abwasserbeseitigung 

 
 

16'944.45 

 

7400 

 

Gewässerverbauung (Hochwasserschutz) 

 
 

111'847.35 

 

7500 

 

Arten- und Landschaftsschutz (Herblingerbach 

) 
 

1'265.20 

 

7900 

 

Raumordnung 

 
 

50'937.25 

 

 
Total Investitionsausgaben    408'440.80  

2170  Schulliegenschaften   
 

169'495.90  
 

Total Investitionseinnahmen    164'495.90  
   

  

================================================================ 

 

Weitere Kennzahlen    Rechnung 2025 

Anzahl Einwohner per 31.12.    1486 

 

Steuerfuss NP       61% 

 

================================================================ 

Der Gemeinderat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2025. 

================================================================ 

  



 

2. Beitritt Gemeinde Stetten zum Abwasserverband Röti 

 

 
Ara Röti in Neuhausen 

 

Der Kläranlageverband Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall, Feuerthalen und Flurlingen 

schaut auf eine lange und bisweilen herausfordernde Geschichte zurück. Heute ist der Klär-

anlageverband (KAV) betrieblich und finanziell gut aufgestellt. Er erbringt wichtige Leistungen 

für die Entsorgungssicherheit vieler Gemeinden. Die Betriebe ARA Röti und KBA Hard inkl. 

Deponie Pflumm leisten einen massgeblichen Beitrag zur professionellen, rechtskonformen 

und umweltfreundlichen Reinigung von Abwasser bzw. Entsorgung von Siedlungsabfall und 

Verwertung von Wertstoffen. 

 

Trotz dieser grundsätzlich positiven Ausgangslage besteht insbesondere in organisatorischer 

Hinsicht ein gewisser Handlungsbedarf, um zeitgemässe Strukturen zu schaffen und den Ver-

band in seiner Aufgabenerfüllung weiter zu stärken. Aus diesem Grund hat die Verwaltungs-

kommission des Kläranlageverbandes (VK) am 24. November 2025 nach Abschluss eines 

mehrjährigen und partizipativen Prozesses die Reorganisation des Kläranlageverbandes be-

schlossen.  

 

  



 

 

Mit der vorgeschlagenen Reorganisation werden die Bereiche Abfall und Abwasser auf zwei 

eigenständige Verbände aufgeteilt. Der bisherige Verband wird zum Verband RESU «Recyc-

ling und Entsorgung Schaffhausen und Umgebung» umstrukturiert und der «Abwasserverband 

Röti» wird neu gegründet. Dies unter Vorbehalt der Zustimmung der bisherigen vier Verbands-

gemeinden. Insbesondere die Schaffung eines eigenständigen Abwasserverband bietet den 

bisherigen Vertragsgemeinden die einmalige Gelegenheit, sich ohne finanzielle Verpflichtun-

gen in Form eines Einkaufs oder sonstigen Zuschüssen am neuen Verband aktiv zu beteiligen. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein späterer Zeitpunkt zum Beitritt mit finanziellem Einkauf 

verbunden sein könnte.  

 

Die Verbandsmitgliedschaft bringt für Stetten wichtige Vorteile. Während die Gemeinde Stet-

ten heute lediglich den Status als Vertragsgemeinde ohne jegliche Mitwirkungsrechte hat, wird 

sie inskünftig als Verbandsmitglied in der Delegiertenversammlung vertreten sein und auf 

diese Weise die Geschicke, die Investitionen und die strategische Ausrichtung des Verbandes 

mitbestimmen können. Das stellt eine wesentliche rechtliche Besserstellung dar. Als Vertrags-

gemeinde bezahlte Stetten bisher anteilsmässig gleich viel an die jährlichen Betriebs- und In-

vestitionskosten wie die Verbandsgemeinden. Wenn Stetten weiterhin Vertragsgemeinde blei-

ben würde ist dies nach der Neugründung des Abwasserverbands Röti nicht per se zugesi-

chert. Die seit Jahrzehnten bei der ARA Röti bewährte Abwasserentsorgung wird mit einem 

Beitritt langfristig gesichert. Insofern kann festgehalten werden, dass selbstständige Alternati-

ven zur Verbandsmitgliedschaft Röti entweder unverhältnismässig oder überaus kostspielig 

sind. Echte Alternativen zur Verbandslösung Röti gibt es im Grunde nicht. In betrieblicher Hin-

sicht ergeben sich keine Änderungen und die Abwasserentsorgung erfolgt nach denselben 

Prinzipien wie heute. Damit wird ein bewährtes und überaus zuverlässiges System beibehal-

ten. Nebst Stetten sind auch bisherige Vertragsgemeinden an diesem Neugründungsprozess 

interessiert.  

  



 

Detaillierte Informationen zum Beitritt finden Sie auf www.stetten.ch, unter der Rubrik Gemein-

deversammlung (siehe QR Code auf der Frontseite). Gedruckte Exemplare können spätestens 

10 Tage vor der Versammlung auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.  

 

Der Gemeinderat stellt zum Beitritt in den Zweckverband Abwasserverband Röti fol-

gende Anträge: 

 

2. Beitritt zum Zweckverband Abwasserverband Röti: 

2.1 Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis von der Vorlage des Gemeinderates vom 

07.04.2026 betreffend Beitritt zum «Abwasserverband Röti». 

2.2 Die Gemeindeversammlung genehmigt den Entwurf der Verbandsordnung gemäss 

Beilage 1 und stimmt dem Beitritt zum «Abwasserverband Röti» zu 

 -> Beschlussziffer 2.2 steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bisherigen vier Verbandsgemein-

den Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall, Feuerthalen und Flurlingen zur Reorganisation des Klär-

anlageverbandes und bedingt das rechtskräftige Zustandekommen des «Abwasserverbands Röti».  

 -> Beschlussziffer 2.2 bedarf gemäss Art. 105 Abs. 3 Gemeindegesetz der Genehmigung durch den Re-

gierungsrat.  

  



Gestalten Sie die Zukunft Stettens – Ihre Stimme an der Gemeindeversammlung zählt! 

Auszug aus dem Bericht im Gemeinde-Info November 2025 

 

Die Gemeindeversammlung ist das Herzstück unserer direkten Demokratie auf kommunaler 

Ebene. Hier werden die Weichen für die Entwicklung unserer Gemeinde gestellt – transparent, 

offen und von allen Stimmberechtigten gemeinsam - oder wohl eher: von den anwesenden 

Stimmberechtigten gemeinsam.  

 

Beteiligung ist Verantwortung – eine Verantwortung, die alle Bevölkerungsgruppen 

wahrnehmen sollen. 

 

Die heutigen Entscheide wirken oft weit über das Jetzt hinaus: Schulbauten oder Verkehrspla-

nung, Steuerfuss und wichtige Reglemente sind Themen, die die kommenden Generationen 

direkt betreffen. Eine Abstimmung an der Urne ist nur für wenige Themen vorgesehen und 

wird auch nur dann möglich, wenn vorher ein Sechstel der anwesenden Stimmberechtigten an 

der Gemeindeversammlung zustimmt. Darum ist es besonders wichtig, dass alle Bevölke-

rungsgruppen, die stimmberechtigt sind, ihre Stimme einbringen. Nur wer sich einmischt, kann 

mitbestimmen, wie unsere Gemeinde in 10, 20 oder 30 Jahren aussieht.  

 

Eine lebendige Demokratie lebt von der Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger – und jede 

Stimme zählt gleich viel. Die Gemeindeversammlung bietet zudem die Gelegenheit, Fragen 

direkt an den Gemeinderat zu stellen, Anliegen einzubringen und sich aus erster Hand zu 

informieren.  

 

Bringen Sie Ihre Meinung ein, informieren Sie sich aus erster Hand und helfen Sie mit, unsere 

Gemeinde aktiv mitzugestalten. Ihre Teilnahme ist nicht nur ein Recht – sie ist ein wertvoller 

Beitrag zur Zukunft unserer Gemeinschaft. Ganz nach dem Motto: Demokratie lebt nicht von 

Zuschauern, sondern von der Mitwirkung! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am 5. Mai 2026 und machen bereits auf die nächste Ge-

meindeversammlung im Dezember aufmerksam. Diese findet am Samstag, 5. Dezember 2026 

am morgen statt. Es wird eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. 

 


